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Wozu ins Ausland gehen? 
 
Interkulturelle Kompetenz wird in einer globalisierten Welt gerade auch für Juristen 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Hierzu gehört neben dem Erlernen von Fremdsprachen 
und dem Einblick in andere Rechtsordnungen auch die Kenntnis von Sitten und Gebräuchen 
einer ausländischen Kultur. 
 
 
Was kann ich dort überhaupt machen? 
 
Neben der Perfektionierung der Unterrichts- und Landessprache können Sie Ihre Interessen 
gemäß dem Unterrichtsangebot der Partneruniversität verfolgen. Als Mindestanforderung 
zum Behalt des Stipendiums müssen Sie an der Gastuniversität immatrikuliert sein, Ihr 
dortiges Studium durch ein „transcript of records“ nachweisen und einen Erfahrungsbericht 
über Ihren Studienaufenthalt an einer Juristischen Fakultät abgeben. 
 
 
Was bietet ihnen das ERASMUS-Förderprogramm der Europäischen Kommission? 
 
Sie bekommen als ERASMUS-Stipendiat einen kostenlosen Studienplatz an einer unserer 
Partneruniversitäten, eine monatliche Unterstützung von ca. 150 € und organisatorische 
Unterstützung je nach Angebot der Partneruniversität. 
 

Das ist eine Erfahrung, die Sie in ihrem Leben nicht mehr vergessen werden und 
die ihren zukünftigen beruflichen Werdegang mitprägen wird. 

 
Bewerben Sie sich für das akademische Jahr 2013/2014! 

 
 
Wie verbinde ich diese Zeit mit meinem Studium in Deutschland? 
 
Für die im Ausland verbrachten Semester können Sie auf Antrag beim Studentensekretariat 
beurlaubt werden. Möchten Sie sich die im Ausland verbrachten Zeiten für den Freiversuch 
anrechnen lassen, ist es ratsam, sich zuvor beim Landesjustizprüfungsamt des Landes, in dem 
Sie später Ihre Erste Juristische Staatsprüfung ablegen wollen zu informieren. Wollen Sie 
einen Leistungsnachweis im Ausland erwerben, der Ihnen während Ihres weiteren Studium in 
Deutschland anerkannt werden soll, sollten Sie sich hierzu zuvor an der Universität an der Sie 
zum Zeitpunkt der Antragstellung immatrikuliert sein werden bzw. bei dem zuständigen 
Landesjustizprüfungsamt über die exakten Anerkenntnisvoraussetzungen erkundigen. 
 
Für die Juristische Fakultät der Universität Heidelberg ist Ihr Ansprechpartner: 
 
Herr Dr. Daniel Kaiser (Leiter des Prüfungsamtes) 
Juristisches Seminar 
Friedrich-Ebert-Anlage 6-10 
69117 Heidelberg 
Tel: 06221 / 54 7440 
 
Sprechzeiten: Montag und Donnerstag je 14-16 Uhr 
E-Mail: pruefungsamt@jurs.uni-heidelberg.de 
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Wie informiere ich mich über Möglichkeiten im Ausland zu studieren? 
 
• Akademisches Auslandsamt der Universität Heidelberg 

(Seminarstr. 2, http://www.eu.uni-hd.de/) 
 
• Deutscher Akademischer Austauschdienst (http://www.daad.de) 
 
• ERASMUS 
 
ERASMUS-Hochschulkooperationsprogramme bestehen nunmehr bereits seit über 25 Jahren. 
Generationen von Studierenden konnten seither im Rahmen des Programmes einen 
Auslandstudiensaufenthalt absolvieren und wichtige persönlichkeitsbildende, interkulturelle 
und sprachliche Erfahrungen im Ausland sammeln. Daneben steht vor allem die fachliche 
Bereicherung. So ist es Ihnen möglich, im Rahmen der maßgebenden Richtlinien sich den 
Erwerb von im Ausland erworbenen Leistungsnachweisen anerkennen zu lassen. 
Darüberhinaus haben Sie an vielen Partneruniversitäten die Möglichkeit Kurse und 
Veranstaltungen zu belegen, wie sie an der heimischen Universität nicht oder nicht in dieser 
Form angeboten werden. Schließlich werden Ihnen andere Lehr- und Lernmethoden 
nahegebracht, die Ihnen auch im Verlauf Ihres weiteren Studiums und im späteren 
Berufsleben von Nutzen sein können. 
 
1. Ausschreibung (http://www.jura-hd.de/erasmus, Aushänge an den schwarzen Brettern der 

Neuen Universität, der Juristischen Fakultät und des Instituts) 
2. Homepages der ausländischen Partneruniversitäten 
3. Einsicht der Informationsbroschüren während der Sprechzeiten 

(httphttp://www.jura-hd.de/sprechstunde.html) 
4. ehemalige Stipendiaten oder Stipendiaten, die sich zur Zeit im Ausland befinden 

(Auskunft über das ERASMUS-Forum) 
5. Beantwortung von Einzelfragen während der ERASMUS-Sprechstunde 
6. Fragen zur Anerkennung von Studienleistungen beantwortet das Prüfungsamt der 

Juristischen Fakultät (pruefungsamt@jurs.uni-heidelberg.de) 


